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Bogenschießen 
 

Mitgliedsantrag 
 
Angaben zum Mitglied:  
(Pro Mitglied ein Formular. Bei der Abgabe des Antrages bitte 2 aktuelle Passfotos beifügen oder schnellst möglich nachreichen.) 

Vorname      

Name       

Straße, Haus-Nr.       

PLZ  Wohnort       

Geburtsdatum       

Geburtsort       

Staatsangehörigkeit       

Telefon-Nr.       

Email       

Beruf       

Eintrittsdatum       

Geschlecht:  männlich   weiblich 

 

Angaben zum Familienbeitrag: 

 Vorname Name Geburtsdatum   Vorname Name Geburtsdatum 

1.     4.    

2.     5.    

3.     6.    

 
 
Hinweise: 
Durch seine/ihre Unterschrift erklärt der Antragsteller, stellvertretend bei unter 18jährigen für ihn der/die 
Erziehungsberechtigte/n, seinen Beitritt und verpflichtet sich zur Einhaltung der Satzung und Ordnungen, 
insbesondere zur pünktlichen Bezahlung des Vereinsbeitrages und Unterstützung der Vereinsziele. Die Satzung und 
weitere Informationen finden Sie im Internet unter:  http://www.cheongdo.de/ 
Durch seine/ihre Unterschrift erklärt der Antragsteller, stellvertretend bei unter 18jährigen für ihn der/die 
Erziehungsberechtigte/n weiterhin, dass der Antragsteller vollkommen gesund ist und nicht an Herz/Kreislaufschäden 
und/oder „Glasknochen“  leidet. Er verpflichtet sich, jede sich einstellende gesundheitliche Änderung umgehend 
mitzuteilen. 
Änderungen bezüglich der Adress- oder Kontodaten sind unverzüglich dem Verein mitzuteilen. 
Nichtinanspruchnahme der Leistungen des Kampfkunstverein Cheong Do e.V. entbindet nicht von der regelmäßigen 
Zahlungsverpflichtung. In besonderen Härtefällen kann das Mitglied einvernehmlich mit dem Gesamtvorstand des 
Kampfkunstverein Cheong Do eine Ersatzperson in seinen Vertrag einsetzen bzw. ganz aus dem Vertrag entlassen 
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werden.  
Wird es dem Kampfkunstverein Cheong Do e.V. aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat (höhere Gewalt) 
unmöglich, Leistungen zu erbringen, so hat das Mitglied keinen Anspruch auf Schadenersatz bzw. 
Ersatztrainingsstunden. 
Bei Eintritt einer Schwangerschaft ruht der Vertrag auf Antrag für längstens ein Jahr.  
Da der Kampfkunstverein Cheong Do e.V. in staatlichen Sportanlagen trainiert, ist der Ausfall des Trainings während 
der Schulferien möglich. In dieser Zeit besteht trotzdem Zahlungsverpflichtung der Mitgliedsbeiträge. Des weiteren 
behält sich der Kampfkunstverein Cheong Do Änderungen der Trainingszeiten vor. 
Weiterhin erklärt sich das Vereinsmitglied bereit, im Rahmen von Vereinsveranstaltungen, einen Arbeitseinsatz von 
mindestens 5 Stunden  pro Jahr zu leisten. Ersatzweise kann für jede nichtgeleistete Arbeitsstunde ein Betrag von 8,-- 
Euro für Personen ab 16 Jahren und 4,-- Euro für Personen unter 16 Jahren von dem uns bekannten Konto zum 
Jahresende eingezogen werden. Der Gesamtvorstand bestimmt und delegiert die Art und Weise des Arbeitseinsatzes. 
Sollten Teile des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die restlichen Bedingungen hiervon unberührt. 
Anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bedingungen tritt dann das entsprechende Gesetzesrecht. 
 
Beginn der Mitgliedschaft / Beitragsberechnung: 
Die Beitragsberechnung beginnt ab dem Eintrittsdatum. 
 
Austritt / Kündigung: 
Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklärung per Brief oder E-Mail gegenüber dem Vorstand mit 
einer 6 wöchigen Frist zum Kalenderhalbjahr erfolgen. Mündliche Kündigungen werden als nicht rechtskräftig 
angesehen. 
 
SEPA-Lastschriftmandat / Pre-Notification: 
Zum Einzug der Mitgliedsbeiträge wird mit dem Zahler ein SEPA-Lastschriftmandat abgeschlossen. Der 
Beitragseinzug erfolgt zu den unter Einzugstermine genannten Fälligkeiten. Über den regelmäßigen Einzug von 
Forderungen sowie über Einmalzahlungen wird der Zahler spätestens 3 Tage vor Lastschrifteinzug mittels Pre-
Notification informiert.  
Die einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 12,-- Euro je Mitglied wird zeitgleich mit dem 1. Monatsbeitrag sowie ggf. 
der Gebühr für den Taekwondo Pass und / oder Haidong Gumdo Pass und / oder Gongkwon Yusul Pass jeweils 
eingezogen. 
 
Einzugstermine – Wiederkehrende Zahlungen: 
Einzug vierteljährlich – Monatsbeitrag für 3 Monate:  15. Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober 
Einzug jährlich – Jahressichtmarke für Sportpass:  5. Februar 
Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende / einen Feiertag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden 
Bankarbeitstag. 
 
Gebühren: 
Alle im Zusammenhang einer Rücklastschrift jedweder Art entstehenden Gebühren sind vom Zahler zu tragen. Die 1. 
Erinnerung an evtl. Außenstände ist kostenfrei, für nachfolgende Mahnungen werden weitere Gebühren seitens des 
Vereins erhoben. 
 
Datenspeicherung: 
Das Mitglied und der Zahlungspflichtige sind damit einverstanden, dass ihre Daten für Vereinszwecke per EDV 
gespeichert werden. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen der Vereinsverwaltung sowie zur Meldung 
beim jeweiligen Verband verwenden und nicht an unbefugte Dritte weitergeben. 
 
Unfall-Versicherung: 
Durch die Mitgliedschaft ist das Mitglied in einer Sportunfall- und Haftpflichtversicherung durch den Landessportbund 
versichert. Diese Versicherung kann jedoch nur in Anspruch genommen werden, wenn der laufende Vereinsbeitrag 
bezahlt wurde. 
 
Bankverbindung:  Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG 
IBAN:  DE90 5609 0000 0003 2414 75 BIC:  GENODE51KRE 
 
 

Unterschrift Mitgliedsantrag: (Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

 

Datum:       Unterschrift:          
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Anlage zum Mitgliedsantrag von:          
(Sofern auf einem separaten Blatt gedruckt und nicht Rückseite des Antrags, unbedingt angeben) 

 
 

SEPA-Lastschriftmandat für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren - Wiederkehrende Zahlung 
 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger) 
 

Kampfkunstverein Cheong Do e.V.    Gläubiger-Identifikationsnummer:   
Stephan Schöber     DE72ZZZ00000102463 
Kiefernweg 26 
55543 Bad Kreuznach     Mandatsreferenz-Nr.      
       WIRD SEPARAT MITGETEILT 
 

Ich/Wir ermächtige(n) den Kampfkunstverein Cheong Do e.V., Zahlungen von meinem/unseren Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Kampfkunstverein Cheong Do e.V. auf mein/unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
  
Hinweise: 
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Angaben  Kontoinhaber / Zahler: 

Vorname      

Name      

Straße, Haus-Nr.      

PLZ Wohnort      

IBAN:       DE        

BIC:                 

 
                          , den     Unterschrift:       
 
(alle Informationen notwendig. Bei fehlenden Angaben wird der Antrag bis zur Vollständigkeit zurückgewiesen) 

 
 

Übersicht Mitgliedsbeiträge (Stand: 01.10.2018)  Sportart  (Kosten für Jahressichtmarke / 

  Jahresgebühr) 

Berechnungsarten Bitte 
ankreuzen 

monatlich in € 
(vierteljährlich in €)  Sportart Bitte 

ankreuzen 
jährlich in 

€ 

Kinder unter 6 Jahre  10,00 (30,00)  Taekwondo  10,00 

Kinder unter 10 Jahren  12,00 (36,00)  Taekwon Dance / Aroha  0,00 

Jugendliche unter 15 Jahre  15,00 (45,00)  Haidong Gumdo  20,00 

Jugendliche ab 15 Jahren / Erwachsene  18,00 (54,00)  Gongkwon Yusul  15,00 

Familien (ab 3 Personen)  32,00 (96,00)  Selbstverteidigung  0,00 

weiteres Familienmitglied  10,00 (30,00)  Löwentanz  0,00 

    Bogenschießen  0,00 
 


